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 Beschlussvorlage DS 363/2018/14-19 
 Status: 

Datum:  
öffentlich 
10.09.2018 

Fachbereich: 

Bearbeiter: 

Einreicher: 

Fachbereich IV - Bildung, Jugend u. Sport 

Frau Hinkel 

Bürgermeister 

Betreff: Zuschuss der Gemeinde Hoppegarten zur Essenverpflegung in den 
Schulen der Gemeinde Hoppegarten 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit Status 

Gemeindevertretung 17.09.2018 Entscheidung Ö 

 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt einen Zuschuss zur Mittagsver-
pflegung an den Schulen ab dem 01.01.2019 wie folgt: 
 

1. Gebrüder-Grimm-Grundschule: 0,60 € pro Portion 
2. Peter Joseph Lenne Oberschule mit Grundschulteil: 0,75 € (1.-6. Klasse);  

0,65 € (7.-10. Klasse) 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Gemeinde Hoppegarten bezuschusst derzeit die Mittagsverpflegung an den Schulen 
mit 0,60 € pro Portion an der Gebrüder-Grimm-Grundschule und 0,75 € pro Portion (1.-6. 
Klasse) und 0,65 € pro Portion (7.-10. Klasse) an der Peter Joseph Lenne Oberschule mit 
Grundschulteil. 
Nach § 113 BbgSchulG ist ein Zuschuss durch den Schulträger eine freiwillige Leistung, 
da der Schulträger ausschließlich dazu verpflichtet ist, ein Schulessen zu angemessenen 
Preisen zur Verfügung zu stellen. 
Mit Abschluss des neuen Konzessionsvertrages ab dem 01.01.2019 (DS 362/2018/14-19) 
bietet der Schulträger eine Schulverpflegung zu angemessenen Preisen an. Ein Zuschuss 
wäre gesetzlich nicht erforderlich. 
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
 

Erträge/Einzahlungen: keine 

Aufwendungen/Auszahlungen: Grimm-GS 29.000 € und Lenne-GS-OS 37.000 €  

Auf der Kostenstelle:  2110101.52713901 und 2160101.52713901 

 
Anlagen: 
keine 
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Karsten Knobbe 
Bürgermeister 
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